
  

  

 
 

 

 
 
 
 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
 
 
 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 
 
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir  insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos 
(Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungs-
pflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwick-
lung. 
 
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine 
wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 
 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das gleiche gilt, soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der 
Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwil-
ligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwen-
dung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. 
(Vgl. dazu Ziffer II.) 
 
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener Daten (insbesondere Ihre Ge-
sundheitsdaten). Diese dürfen wir im Regelfall nur verwenden, nachdem Sie hierin ausdrücklich eingewilligt 
haben. (Vgl. dazu Ziffer III.). 
 
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer III. ermöglichen Sie zudem eine Datenverwen-
dung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von Privatgeheimnissen gemäß § 203 
Strafgesetzbuch unterliegen. 
 
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob 
später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen mit 
Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies läßt aber die gesetzlichen Daten-
verarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollten die Einwilligungen ganz oder teilweise verweigert werden, 
kann das dazu führen, daß ein Versicherungsvertrag nicht zustandekommt. 
 
 
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Daten-
sparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden 
 
1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 
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2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung 

genannt habe; 
 
3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur AXA-Gruppe  gehörenden Unterneh-

men (zu denen auch die DBV-Gesellschaften zählen und die im Internet unter www.axa.de sowie 
www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen 
der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu 
können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen 
enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten; 

 
4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und 

zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder ab-
gesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich 
der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungs-
nehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern 
erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 

 
5. durch andere Unternehmen / Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb der AXA-Gruppe, 

denen der Versicherer oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt 
und die im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch 
mitgeteilt werden. Diese Dienstleister werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der 
Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen 
zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den 
Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

 

6. zum Betrieb des Hinweis- und Informationssystems für die Versicherungswirtschaft (HIS) der informa 
IRFP GmbH, das eine genauere Risiko- und Leistungsfalleinschätzung bezweckt. Die AXA Lebens- und 
Unfallversicherungen melden erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 
hindeuten könnten, in das HIS ein oder fragt sie aus dem HIS ab. Im Leistungsfall kann es für eine 
genauere Prüfung erforderlich sein, mit anderen Versicherungsunternehmen Daten auszutauschen. 
Hierfür wird meine Schweigepflichtentbindung benötigt.  

Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag zustande gekommen ist oder nicht; 
 
7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch 

 
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA-Gruppe und den für mich zuständigen Vermittler 

sowie zur Datenverarbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool 
bzw. technischen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen) 
oder sonstigen Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de 
einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit 
Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, daß 
der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den 
Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt; 
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8. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer Informationen über mein all-

gemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch ein anderes Unternehmen der 
AXA-Gruppe oder eine Auskunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA); 

 
9. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, ein Unternehmen der 

AXA-Gruppe oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren er-
zeugte Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) einholt. 

 
 
III. Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und Verwendung von Gesundheitsdaten  
 
  Schweigepflichtentbindung  
 
 Ihre vor Vertragsschluss gemachten Angaben über Ihren Gesundheitszustand werden überprüft, 

soweit dies zur Beurteilung des zu versichernden Risikos erforderlich ist und Ihre Angaben dazu 
Anlass bieten. 

 
  Auch zur Bewertung unserer Leistungspflicht kann es erforderlich werden, dass wir die Angaben 

prüfen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen machen oder die sich aus eingereichten Unter-
lagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen beispielsweise eines Kran-
kenhauses oder Arztes ergeben. Diese Überprüfung unter Einbeziehung von Gesundheitsdaten 
erfolgt nur, soweit hierzu ein Anlass besteht (z.B. Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf 
oder Liquidation). 

  
 Um diese Prüfung und Bewertung zu ermöglichen, geben Sie folgende Erklärung ab: 
 

a) Zum Zweck der Risikobeurteilung befreie ich von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Angehö-
rige von nichtärztlichen Heilberufen, Pflegepersonen und Bedienstete von Krankenhäu-
sern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen 
Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und Behörden, soweit ich dort in den 
letzten 10 Jahren vor Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden bin 
bzw. versichert war oder einen Antrag auf Versicherung gestellt habe. 

 
b) Ergeben sich nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafür, 

dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflußt worden ist, gilt die vorstehende Schweige-
pflichtentbindung entsprechend, und zwar bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt auch über meinen Tod hinaus. 

 
 

c) Zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht befreie ich von ihrer Schweigepflicht die 
unter a) genannten Personen und Institute, die in den vorgelegten Unterlagen genannt 
sind oder an der Heilbehandlung beteiligt waren. 

 
 d) Die Angehörigen des Versicherers und seiner Dienstleistungsgesellschaften befreie ich 

von ihrer Schweigepflicht insoweit, als Gesundheitsdaten an beratende Ärzte oder Gut-
achter weitergegeben werden bzw. Informationen gemäß Ziffer II. Nr. 6 an das HIS 
gemeldet werden. 

 
Wir werden Gesundheitsdaten nach den Absätzen a), b) und c) nur erheben, nachdem wir Sie 
darauf hingewiesen haben, daß Sie der Erhebung widersprechen können. Auch können Sie jeder-
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zeit verlangen, daß eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn Sie in die einzelne Erhebung je-
weils eingewilligt haben. Hierdurch bleibt aber die Verpflichtung, die für Risikobeurteilung, Ver-
tragsabwicklung und Leistungspflichtprüfung erforderlichen Nachweise zu erbringen, unberührt. 
Auch muß damit gerechnet werden, daß sich unsere Prüfung, ob und in welcher Höhe wir Lei-
stungen zu erbringen haben, verzögert. 

 
  Datenverwendung  
 

Um die Datenverwendung zu ermöglichen, geben Sie folgende Erklärungen ab: 
 

  a) Ich willige in die Verwendung der von den vorstehenden Schweigepflichtentbindungser-
klärungen erfassten oder von mir angegebenen oder übermittelten Gesundheitsdaten zur 
Risikobeurteilung und zur Leistungsprüfung ein. Die Grundsätze der Datensparsamkeit und 
Datenvermeidung sind zu beachten. 

 
b) Ich willige ferner ein, dass die von den vorstehenden Schweigepflichtentbindungserklärun-

gen erfassten oder von mir angegebenen oder übermittelten Gesundheitsdaten unter Be-
achtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung im Sinne der Ziffer II. 
Nr. 1 (Risikoprüfung und Vertragsabwicklung), Nr. 2 (Datenaustausch mit dem Vorversiche-
rer), Nr. 4 (Rückversicherung), Nr. 5 (Outsourcing an Dienstleister), Nr. 6 (Missbrauchsbe-
kämpfung) und Nr. 7 (Beratung und Information) verwendet werden dürfen.  

 
 Zur Missbrauchsbekämpfung im Rahmen einer besonderen Konzerndatenbank dürfen Ge-

sundheitsdaten nur von Kranken-, Unfall- und Lebensversicherern eingesehen und verwen-
det werden (Ziffer II. 6). Im Rahmen der Beratung und Information (Ziffer II. 7) dürfen Ge-
sundheitsdaten nur an meinen Vermittler weitergegeben werden, sofern hierzu im Rahmen 
der Vertragsgestaltung bei der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung ein konkreter An-
lass besteht. 

 
 
IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen 
 
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von mir ge-
setzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst be-
urteilen können. 
 
 
 


